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Wir nehmen IT persönlich.
Unsere Geschäftsbereiche | Digitalisierung - das ist VRG. Wir machen Ihnen den Alltag einfach leichter.

Für Ihre HR-Prozesse 
und Ihr Travelmanagement

Sie kümmern sich um die 
Menschen - und wir uns um 
die passende HR-Software.

• Personalabrechnung

• SAP SuccessFactors

• Digitale Personalakte

• Digitaler Gehaltsnachweis

• Reisekostenabrechnung

• EU-Entsenderichtlinie 
& A1-Bescheinigungen

MICOS – Für Ihre Aufgaben
in der Sozialwirtschaft

Helfern helfen - das liegt uns.

• Gesamtlösung für alle 
Versorgungsformen 

• Dokumentation & 
Leistungsabrechnung

• Integrierte Warenwirtschaft

• Personalabrechnung 
& Finanzbuchhaltung

• Workflows, Prozesse & Beratung

• IT-Outtasking

Alles für Ihre 
digitalen Prozesse

Für einen verlässlichen Daten-
austausch mit Ihren Kunden, 
Lieferanten und Mitarbeitern. 

• EDI

• E-Rechnung

• IT-Services 

• Prozess- und 
Dokumentenmanagement

• ELGATE

• Druck & Versand



E-Rechnungspflicht 2025: Sind Ihre Prozesse bereit für die Umstellung?

Gesetzliche Grundlagen 
und Fristen

E-Rechnungsformate im 
Überblick

Rechnungseingangs-
workflow in der Praxis

Archivierung und 
Compliance

Digitales 
Vertragsmanagement

Rechtskonforme Archivierung 
und revisionssichere 

Aufbewahrung elektronischer 
Rechnungen.

Unterschiede zwischen 
XRechnung, ZUGFeRD und 

weiteren Formaten sowie 
deren Relevanz für Ihr 

Unternehmen.

Live-Demo unseres digitalen 
Workflows zur automatisierten 

E-Rechnungsverarbeitung 
und Systemintegration.

Die E-Rechnungspflicht ab 
2025 und geltende 

Übergangsregelungen bis 
2028

Vertragsdaten verknüpfen, 
Fristen automatisch 

überwachen und den 
Vertragslebenszyklus effizient 

steuern.

Agenda



E-Rechnung
Überblick



E-rechnung Status quo
Bis zum 31.12.2024 galt gemäß §14 UStG

Papierrechnung war der Regelfall, elektronische 
Rechnung bildete die Ausnahme 

(Zustimmungserfordernis nach §14 Abs. 1 S. 7 
UStG, „Vorrang der Papierrechnung“)

elektronische Rechnung (§14 Abs. 1 S. 8 UStG): 
„…in einem elektronischen Format ausgestellt 
und empfangen wird.“

Beispiele:
E-Mail-Rechnung, pdf-Dokumente, EDI-Verfahren



E-rechnung seit dem 1.1.2025
E-Rechnungen müssen ein Datenformat verwenden, dass den Anforderungen

der europäischen Norm für die elektronische Rechnungsstellungen 
EN-16931 entspricht



E-rechnung
Papier vs. PDF vs. E-Rechnung

seit 2025



E-rechnung
Xrechnung vs. Zugferd



• EU-Richtlinie: 2014/55/EU (B2G)

• EU-Norm: 16931 (Oktober 2017)

• Seit 27.11.2020 Pflicht für 
Lieferanten des Bundes & Länder
(B2G = Business-to-Government (B2G) 
bezeichnet Geschäftsbeziehungen und 
Transaktionen zwischen Unternehmen
und der öffentlichen Verwaltung)

• Wachstumschancengesetz
Beschluss vom 22.03.2024 ab 01.01.2025
Übergangsfristen zur E-Rechnungspflicht B2B 
bis Ende 2027 (mit Zustimmung des 
Empfängers)

E-rechnung
Normen und Gesetze



• XRechnung,
ZUGFeRD (ab Version 2.0.1),
Factur-X (französisches Format)
Fatura PA (italienisches Format)
…

• Bisherige EDI-Formate sind weiterhin
gültig, sofern diese die Informationen 
nach EN 16931 enthalten

• Technologieoffenheit (weitere Formate sind 
grundsätzlich möglich/erlaubt)

• Achtung: sonstige Rechnungen wie PDF
per Mail werden künftig ungültig bzw. bedürfen 
übergangsweise der Zustimmung des 
Rechnungsempfängers (B2B, B2G)

E-rechnung
Formate ab 01.01.2025



E-rechnung
Fristen und Rechtliche Anforderungen
Grundsätzlich sind seit dem 1. Januar 2025 alle Unternehmen verpflichtet, elektronische Rechnungen 
(E-Rechnungen) zu empfangen und auszustellen. 

Seit dem 01.01.2025 müssen alle Unternehmen in der Lage sein, E-Rechnungen zu empfangen. Zur 
Erstellung von Rechnungen ist es weiterhin erlaubt, die Papierform oder andere elektronische Formate 
zu nutzen, sofern der Rechnungsempfänger dem zustimmt. (Anmerkung: Umkehr des Vorrangformats)

Ab dem 01.01.2027 gilt diese Erlaubnis (Anmerkung: zum Versand) nur noch für kleine Unternehmen, 
deren Gesamtvorjahresumsatz unter 800.000 Euro liegt. Alle anderen müssen für B2B-Umsätze 
Rechnungen in einem der im Wachstumschancengesetz definierten E-Rechnungsformate versenden.

Ab dem 01.01.2028 müssen die neuen Anforderungen an E-Rechnungen und ihre Übermittlung zwingend 
eingehalten werden. Zulässig sind dann nur noch die im Wachstumschancengesetz definierten Formate.

Quelle: Optimal Systems GmbH



E-rechnung
Fristen und Rechtliche Anforderungen
Ergänzende Informationen aus dem BMF-Schreiben (Oktober 2024)

Rn. 36:
Auf welches zulässige elektronische Rechnungsformat und welchen zulässigen 
Übermittlungsweg sich die Vertragsparteien einigen, ist zivilrechtlich zwischen ihnen 
zu klären. Für die Übermittlung von E-Rechnungen kommen beispielsweise der 
Versand per E-Mail, die Bereitstellung der Daten mittels einer elektronischen 
Schnittstelle, der gemeinsame Zugriff auf einen zentralen Speicherort innerhalb eines 
Konzernverbundes oder die Möglichkeit des Downloads über ein Internetportal in 
Betracht.

Rn. 60:
Der strukturierte Teil einer E-Rechnung ist so aufzubewahren, dass dieser in seiner 
ursprünglichen Form vorliegt und die Anforderungen an die Unveränderbarkeit erfüllt 
werden. Eine maschinelle Auswertbarkeit seitens der Finanzverwaltung muss 
sichergestellt sein.

Quelle: BMF-Schreiben, Oktober 2024



E-rechnung
Fristen und Rechtliche Anforderungen
Ergänzende Informationen aus dem BMF-Schreiben (Oktober 2024)

Übertragungswege & Ziel der Finanzbehörden

Rn. 41:
Für den Austausch von Rechnungsdaten im Rahmen des zu einem späteren 
Zeitpunkt gesetzlich einzuführenden Meldesystems werden E-
Rechnungsplattformen von Bedeutung sein. Die technisch möglichen und 
rechtlich zulässigen Übertragungswege werden daher im Rahmen des 
Meldesystems neu zu definieren sein.

Ziel der Finanzbehörden:

Zentrale Erfassung der Umsatzsteuermeldedaten durch die Einführung von 
Meldesystemen (Serviceprovider).

Quelle: BMF-Schreiben, Oktober 2024



Die Verpflichtung zur Ausstellung einer 
E-Rechnung besteht für:

• Steuerpflichtige und zur Steuerpflicht 
optierte Umsätze 

• an andere inländische Unternehmer (B2B)

Die Frist zur Rechnungslegung beträgt weiterhin 6 Monate

Ausnahmen:

Kleinstbetragsrechnungen 
(bis 250 Euro, §33 UStDV) & Fahrscheine

Keine E-Rechnungspflicht B2C (Zustimmung erforderlich)

E-rechnung für Wen?



Verpflichtung der Sozialwirtschaft zur Einführung von
E-Rechnungen?

Geschäftspartner/Lieferanten werden generell auf die
E-Rechnungsformate umstellen, so dass der Empfang und die Verarbeitung 
von E-Rechnungen sichergestellt sein muss.

Für die Erstellung von steuerpflichtigen Rechnungen aus dem 
Werkstattbetrieb wird die E-Rechnung zur Pflicht.

Die Anwendung der E-Rechnung in Bezug auf die Abrechnung an die 
Leistungsträger bedarf einer individuellen Prüfung. Hier bestehen aktuell 
noch viele ungeklärte Fragen.

Sind steuerbefreite Rechnungen (B2G) von der
E-Rechnungspflicht ausgeschlossen?

Nein, steuerbefreite Rechnungen sind nicht pauschal von der
E-Rechnungspflicht ausgeschlossen und sollten in elektronischer 
Form eingereicht werden.

Quelle: https://www.e-rechnung-bund.de/faq/e-rechnung/

Vorteile der E-Rechnung berücksichtigen!

E-Rechnung  und Sozialwirtschaft



• E-Mail

• PEPPOL
(Pan-European Public Procurement OnLine)1)

• Web-Portale

1) geschlossenes Übertragungsnetzwerk für die 
öffentliche Beschaffung, automatisierte 
Übertragung (M2M)

Teilnahme erfolgt über PEPPOL ServiceProvider 
(AccessPoints) z.B. VRG GmbH

E-rechnung
Übertragungswege



Fazit: Die E-Rechnung ist Pflicht!

• Der Empfang von E-Rechnungen ist seit dem 
01.01.2025 sicherzustellen.

• Sonstige Rechnungen (Papier & PDF) sind auch 
nach dem 01.01.2025 während der 
Übergangsfristen (in Abstimmung mit dem 
Geschäftspartner) noch zulässig.

• Ab dem 01.01.2027 bzw. 01.01.2028 wird auch 
die Erstellung von E-Rechnungen verpflichtend.

• Eine unveränderbare (revisionssichere) 
Aufbewahrung der E-Rechnungen im originären 
Format ist sicherzustellen!

• Zentrale Meldesysteme werden folgen!

• Tool-Tipp:
Kostenloser Viewer für X-Rechnungen: Quba
https://quba-viewer.org/



E-Rechnung
Lösungen



Unser EIM/eCM Lösungspartner Optimal Systems



Workflow Rechnungseingang



Stichwort: Revisionssicherheit | Verfahrensdokumentation
• Umfang und Aufbau einer Verfahrensdokumentation sind in der GoBD1) erstmals genauer

beschrieben.

• Die Verfahrensdokumentation beschreibt den organisatorisch und technisch gewollten Prozess,
z.B. bei elektronischen Dokumenten von der Entstehung der Informationen, über die Indizierung,
Verarbeitung und Speicherung, dem eindeutigen Wiederfinden und der maschinellen
Auswertbarkeit, der Absicherung gegen Verlust und Verfälschung und der Reproduktion.

• Die Verfahrensdokumentation besteht in der Regel aus einer allgemeinen Beschreibung, einer
Anwenderdokumentation, einer technischen Systemdokumentation und einer Betriebs-
dokumentation.

1) GoBD: Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form zum Datenzugriff



Aufbau einer Verfahrensdokumentation



Hersteller-Konformitätserklärung | Optimal Systems, Version 11



Nutzen der Klassifizierung (enaio® Classify)

• Erstellen eines Sichtbeleges für XRechnungen

• Prüfung der Übereinstimmung des PDF-Beleges

mit den XML-Daten (ZUGFeRD)

• Prüfung der Gesetzeskonformität §14 UStG (Deutschland, EU etc.)

• Anbindung an Web-Portale (XRechnungen, ZUGFeRD)

• Abgleich mit Einkaufs- und Bestellprozessen

• Abgleich mit Kreditorstammdaten

 XRechnungen enthalten neben den Kopf- und Fußdaten 
auch die Positionsdaten der Rechnung 

 Umfang der Rechnungen (Seiten) wird somit steigen!

 Umstellung der Classify-Lizenz von Seitenlizenzierung 
(p.a) auf Anzahl der Rechnungsbelege angekündigt

Lösungen zur E-Rechnung 
Nutzung Von Classify

Live-Demo





Vertragsmanagement

- Transparenz durch zentrale Ablagestruktur

- Überblick über alle laufenden Verträge und Vertragsgegenstände
und/oder Objekte
(Termine, Fristen, Wiedervorlagen)

- Vorgangsbezogene Verwaltung von Inhalten, Personen und
Dokumenten

- Unternehmensweiter bzw. standortunabhängiger Zugriff

- Stammdatenübernahme Vertragspartner aus ERP-System z.B. MICOS 
konzept (MICOS.Finanz, MICOS.WaWi., MICOS.Sozial)

- Verknüpfung zwischen Liegenschaften - Gebäuden – Verträgen

- Verwaltung von Rahmenverträgen, Vertragsbeziehungen und Verknüpfungen



Optimieren Sie Ihre Prozesse!
- Standardisierung und Beschleunigung der 

Vertragserstellung mit Hilfe von 
Vertragsvorlagen 

- Abbildung des Freigabeprozesses mit 
elektronischen Workflows 

- Schnelles Wiederfinden der Verträge durch 
vorgangsbezogene Ablagestruktur 
und zahlreiche Recherchefunktionen
(z.B. vordefinierte Abfragen etc.)



Senken Sie Ihre Kosten!

- Standardisierung und Beschleunigung der 
Vertragserstellung mit Hilfe von 
Vertragsvorlagen 

- Abbildung des Freigabeprozesses mit 
elektronischen Workflows 

- Schnelles Wiederfinden der Verträge durch 
vorgangsbezogene Ablagestruktur 
und zahlreiche Recherchefunktionen



Mehr Sicherheit bei der Vertragserstellung! 

- Fehlervermeidung durch standardisierte 
Vertragsvorlagen

- Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und interner 
Regularien mit Freigabeworkflows

- Übersicht über sämtliche Vertragspartner und 
Vertragsinhalte
(z. B. Werte existierender Vertriebs- und Service-Verträge, 
Umfang existierender Miet- und Leasingverpflichtungen, 
Gesamtkosten geschlossener Verträge)



Archivieren Sie Ihre Verträge revisionssicher!

- Fehlervermeidung durch standardisierte 
Vertragsvorlagen

- Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und interner 
Regularien mit Freigabeworkflows

- Übersicht über sämtliche Vertragspartner und 
Vertragsinhalte
(z. B. Werte existierender Vertriebs- und Service-Verträge, 
Umfang existierender Miet- und Leasingverpflichtungen, 
Gesamtkosten geschlossener Verträge)



Vertragspartner



Vertragsakte - Ablagestruktur



Vertragsdaten/Termine



Wiedervorlage



Auswahlliste Vertragstypen



Feste Laufzeiten



Automatische Verlängerung



Unbefristete Verträge



Technische Voraussetzungen
Systemvoraussetzungen:

enaio® Anwendungsserver
Windows-Betriebssystem
Arbeitsspeicher 16 GB (empfohlen)
mind. 4 vCPU
Festplattenkapazität  >100 GB HDD

enaio® Diensteserver (Volltext, ocr etc.)
Windows-Betriebssystem
Arbeitsspeicher 16 GB (empfohlen)
mind. 4 vCPU (empfohlen 6-8 vCPU)
Festplattenkapazität > 100 GB HDD 

enaio® Datenbankserver (MS-SQL)
Bereitstellung einer Datenbankinstanz auf vorhandenem Datenbankserver ist i.d.R. ausreichend.

enaio® Webserver (Portal)
Windows-Betriebssystem, IIS-Webserver
Arbeitsspeicher 4 GB (mind.)
2 vCPU
Festplattenkapazität  > 50 GB HDD

Installation .NET Framework erforderlich



Projektvorgehen
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